
52 der Beilagen zu den stenograp,hischi?:0_Fc0.tg}{:ollen des BUndesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 6. März 1968, betref-
u 

feild ein Bundese;esetz, mit dem Schenkungen an die Stiftung "Islami-

sches Zentruml! von der Schenlcungssteuer befreit werden 

Durch vorliegenden Gesetzesbeschluß werden Schenkungen ausländi

scher Staaten CD die Stiftung "Islamisches Zentrum", die unmittelbar 

zu ihrer Errichtung oder ihrer Erhaltung dienen, von der Schenkungs

steuer befreit. 

-Der-Finanzausschuß.hat den gegenständlichen Gesetzesbeschluß des 

... Nationalrates. in seiner Sitzung vorn 19G Mcirz 1968 einer Vorberatung 

-Ulterzogen,und.einstimrnie;.beschlossen, gegen den Gesetzesbeschluß des 
. Nationalrates_keinen Einsuruch zu erheben. 

-Äls.Ere;ebnis.seiner Beratungen stellt-somit der Finanzausschuß 
den Antrag, . der _Bundesrat. \'Iolle beschließen: 

Gegen.den.Gesetzesbeschluß des Nationalrates vorn 6. März 1968, 

.. betreffend ein Bundesgesetz, mit dem Schenkungen an die Stiftung 

"Islamisches Zentrum" von der Schenkungssteuer befreit vJerden, wird 
kein Einspruch erhoben. 

Leopoldine p 0 h 1 

Berichterstatter 

\.Ji en, am 1 9. März 1 968 

P 0 r g e s 

Obmann 
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